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Mit der Grundbuchs-Novelle 2007 werden legis-

tische Maßnahmen im Bereich des Grundbuchs-

und Vermessungsrechts vorgeschlagen, die die von

der Bundesregierung bereits seit längerem be-

schlossene grundlegende technologische Erneue-

rung der Grundstücksdatenbank unterstützen sol-

len. Diese Maßnahmen schaffen nicht nur die

rechtliche Grundlage für die Umstellung auf die

neue Datenbank, sondern bewirken auch bleibende

Verbesserungen des Grundbuchs- und Vermes-

sungswesens.

Die Bundesregierung hat in zwei Ministerratssitzungen

vom 9. August 2005 und 18. April 2007 eine

grundlegende technologische Erneuerung der Grund-

stücksdatenbank in all ihren Anwendungen in ressort-

übergreifender Zusammenarbeit von Bundesministe-

rium für Justiz, Bundesministerium für Wirtschaft und

Arbeit, Bundesministerium für Finanzen, Bundesamt für

Eich- und Vermessungswesen und Bundesrechen-

zentrum GmbH beschlossen.

Inhalte des Gesetzentwurfs

Die vorgeschlagenen Maßnahmen im Bereich des

Grundbuchs- und Vermessungsrechts sollen nicht nur

die rechtlicheGrundlage für die Umstellung auf die neue

Datenbank schaffen, sondern auch bleibende Verbes-

serungen des Grundbuchs- und Vermessungswesens

bewirken.

Besonders hervorzuheben sind die Änderungen der

Sonderbestimmungen des Liegenschaftsteilungsge-

setzes für die vereinfachte Verbücherung von Straßen-,

Wege-, Eisenbahn- und Wasserbauanlagen. Mit diesen

Änderungen kann auf Grundlage einer richtungweisen-

den Entscheidung des Obersten Gerichtshofs aus dem

Jahr 2006 den gegenteiligen Interessen der Lie-

genschaftseigentümer und der (meist öffentlichen)

Erhalter der Anlagen gleichermaßen entgegen gekom-

men werden. Im übrigen sollen die Grundbuchsabfrage

ebenso wie der Zugang zu den Anschriften bücherlich

Berechtigter erleichtert und nach wie vor bestehende

Besonderheiten wie das Eisenbahnbuch, das nicht

verbücherte öffentliche Gut und die Sondergrund-

bücher in drei Katastralgemeinden bereinigt werden.

Einige Änderungen des Liegenschaftsteilungsge-

setzes und die Änderungen im Vermessungsgesetz

verfolgen das Anliegen der Beschleunigung der

Verbücherung der Teilungspläne. Verfahrensbeschleu-

nigende Effekte sollen auch mit den künftig möglichen

gerichtsübergreifenden Eintragungen erzielt werden. Im

Vermessungsgesetz wäre letztlich der Vorschlag einer

Ersatzregelung für den auf Grund des Erkenntnis G 203/

06-7 vom 1. März 2007 des Verfassungsgerichtshofes

aufgehobenen § 13 Abs. 1 bis 3 VermG zum

Gutglaubensschutz anlässlich der Berichtigung des

Grenzkatasters hervorzuheben.

Auflistung der wesentlichsten Inhalte

Grundbuchsgesetz:

& Aufnahme von Geburtsort, Firmenbuchnummer und

Vereinsregisterzahl in Grundbuchsurkunden und

Grundbuchsbeschlüsse zur Erleichterung der Ab-

frage des ZMR;

& Verbesserung von Formgebrechen im Grundbuchs-

verfahren;

& Abschaffung der Protokollaranträge im Grundbuchs-

verfahren.

Grundbuchsumstellungsgesetz:

& Grundlage für die Umstellung der Grundstücks-

datenbank auf eine GDBneu (mit einer vorüberge-

henden Aussetzung des Gutglaubensschutzes);

& Auflösung des Eisenbahnbuchs und Übertragungder

Eisenbahngrundstücke in das allgemeine Grund-

buch;

& Auflösung der in drei Katastralgemeinden (Wiener

Neustadt, Salzburg und Klagenfurt) für einzelne Teile

der Katastralgemeinde bestehenden besonderen

Abteilungen des Hauptbuchs;

& Einbücherung des nicht verbücherten öffentlichen

Gutes;

& Erweiterung der Befugnis von Notaren und Rechtsan-

wälten zur Abfrage des Personenverzeichnisses um

die Abfrage zum Zweck eines Zwangsvollstreck-

ungsverfahrens;

& Gemeinsame Abfrage eine Mehrzahl von Lie-

genschaften, die eine wirtschaftliche Einheit bilden

und auf eine größere Anzahl von Grundbuchseinla-

gen aufgeteilt sind (etwa eine Autobahn) als

„Liegenschaftsgruppe“;

& Sonderregelung für den Zeitpunkts des Einlangens

elektronischer Grundbuchsanträge;

& Zuständigkeit des Grundbuchsgerichts für den

Vollzug seiner Entscheidung auch dann, wenn sich

die Einlage im Sprengel eines anderen Gerichts

befindet.

Liegenschaftsteilungsgesetz:

& Erweiterung des Anwendungsbereichs des § 13 über

die lastenfreie Abschreibung geringwertiger Trenn-

stücke;
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& Neuregelung des vereinfachten Verfahrens für die

Verbücherung von Straßen, Wege-, Eisenbahn- und

Wasserbauanlagen (Ausweitung des Anwendungs-

bereichs, Verzicht auf die Einhaltung bestimmter

Wertgrenzen als Voraussetzung für das Verfahren

einerseits und Rechtschutz der bücherlich Berech-

tigten durch ein Einspruchsrecht nach dem Vorbild

des § 14 LiegTeilG andererseits);

& Ausschluss der nur teilweisen grundbücherlichen

Durchführung der Teilungspläne;

& elektronische Vorlage von Teilungsplänen und

Bescheinigungen nach § 39 VermG durch Verweis

auf die Speicherung im Geschäftsregister der

Vermessungsbehörde.

Urkundenhinterlegungsgesetz:

& Neuregelung der Ersichtlichmachung eines Super-

ädifikates im Gutsbestandsblatt der betroffenen

Liegenschaft;

& Umstellung der Urkundenhinterlegung auf automa-

tionsunterstützte Datenverarbeitung.

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch:

& Nachfolgeregelung für das mit dem 1. Bundesrechts-

bereinigungsgesetz, BGBl. I Nr. 191/1999, mit 31.

Dezember 2009 aufgehobeneHofkanzlei-Dekret über

die Eintragung von „Keller-Eigentum“

Vermessungsgesetz :

& Neuregelung des Prozesses der Bescheinigung von

Teilungsplänen nach § 39; Pläne sind in Hinkunft

ausschließlich automationsunterstützt bei den Ver-

messungsämtern einzubringen; die Vermessungsbe-

hörden sollen auch das Vorliegen aller baubehörd-

lichen, agrarbehördlichen, forstbehördlichen oder

anderen Voraussetzungen für die Teilung (Teilungs-

bewilligungen) prüfen;

& Einrichtung eines „Geschäftsregisters“ als ein elek-

tronisch geführtes, zentrales Register der Vermes-

sungsbehördemit Zugriff des Grundbuchs auf dieses

Register;

& Darstellung der katastertechnisch geprüften Teilungs-

pläne noch vor deren grundbücherlicher Durchfüh-

rung in einer eigenen Ebene des Katasters (Vor-

durchführungsebene);

& Ersatzregelung für den durch den VfGH aufgehobe-

nen § 13 Abs. 1 bis 3 VermG; wenn im Rahmen des

Ermittlungsverfahrens durch die Vermessungsbe-

hörde von einer Partei ein gutgläubiger Erwerb im

Vertrauen auf den Grenzkataster behauptet wird, soll

diese zivilrechtliche Frage nach dem Entwurf im

Rahmen eines Gerichtsverfahrens geklärt werden.

Recht & Gesetz 303


